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Bericht von der 156. Sitzung der Regional-KODA Osnabrück/Vechta am 20. November 2025 im Haus Ohrbeck

mit der Übernahme des Tarifabschlus-
ses im Bereich des öffentlichen Diens-
tes für die Mitarbeitenden innerhalb der 
Kirche konnte im letzten KODA-Plenum 
dieses Jahres ein wichtiger Schritt un-
ternommen werden. Die Erhöhung des 
Entgelts in zwei Schritten und der Jah-
ressonderzahlung (ab 2026) bedeutet 
in Zeiten steigender Preise für die Mit-
arbeitenden eine wichtige Absicherung. 
Außerdem sind mit einem zusätzlichen 
Urlaubstag ab 2027, der Einführung von 
Tauschtagen und einer möglichen Erhö-
hung der Arbeitszeit zusätzliche Flexi-
bilisierungen verbunden.
In die Beratung zu verschiedenen An-
trägen der Mitarbeiter- und der Dienst-
geberseite ist die KODA eingestiegen. 
Dabei geht es um Anpassungen bei den 
Tatbeständen zur Arbeitsbefreiung, um 
eine mögliche Anpassung der Reise-
kostenordnung und um die Flexibilisie-
rung des Arbeitszeitkontos beim nicht-
lehrenden Personal an kath. Schulen. 
Diese Anträge werden bis zur nächsten 
Plenumssitzung im März nächsten Jah-
res weiter beraten.
Interessante Informationen gibt es aus 
dem Bereich der Kindertagesstätten. 

In einem Schlichtungsverfahren wurde 
festgestellt, dass auch Teilzeitkräfte 
Anspruch auf die volle Praxisanlei-
tungszulage haben, wenn sie entspre-
chend beauftragt wurden. Außerdem 
zeigt ein Blick auf die Kita Senfkorn in 
Diepholz, wie der Betrieb mit sehr weni-
gen Schließtagen gut funktioniert und 
zufriedene Mitarbeitende zur Folge hat.
Ein Blick auf die zurückliegende Ar-
beitsrechtstagung der KODA mit über 
120 Teilnehmenden rundet diese Aus-
gabe der KODA-News ab. Das Thema 
Arbeitszeit wurde dort aus unterschied-
lichen Perspektiven beleuchtet.

Nun wünschen wir Ihnen und Euch ein 
frohes Weihnachtsfest und für das 
kommende Jahr Gesundheit, berei-
chernde Begegnungen und Gottes Se-
gen!

Eure / Ihre Mitarbeiterseite in der 
Regional-KODA  Osnabrück/Vechta 

Liebe Kollegin, lieber Kollege,Ansprechpartner
1.	 Kirchengemeinden
Claudia Engelmann (VEC) 

Küsterin · 49424 Goldenstedt 
Tel. 04444 2463  
engelmann@regional-koda.org

Ansgar Stuckenberg (OS) 
Domküster · 49074 Osnabrück 
Tel. 0541 318-490 
stuckenberg@regional-koda.org

2.	 Pastoraler Dienst 
Björn Thedering (VEC) 

Pastoralreferent · Neuenkirchen/
Oldenburg 
Tel. 01520 8956423 

	 thedering@regional-koda.org
Johannes Gebbe (OS) 

Pastoralreferent · 28277 Bremen 
Tel. 0421 62009023 
gebbe@regional-koda.org

3.	 Kirchliche Verwaltung
Thomas Rohenkohl (VEC) 

Verwaltungsangestelter · 49377 
Vechta 
Tel. 04441 872-125 
rohenkohl@regional-koda.org

Christiane Balgenort (OS) 
Schulsekretärin · 49090 Osnabrück 
Tel. 0541 61094-10 
balgenort@regional-koda.org

4.	Bildung & Beratung
Johannes Kühling (VEC) 

Kirchenmusiker · 49429 Visbek 
Tel. 04445 969658 
kuehling@regional-koda.org

Peter Klösener (OS) 
Bildungsreferent 
49124 Georgsmarienhütte 
Tel. 05401 8668-17 
kloesener@regional-koda.org

 5.	Erziehung & Schule 
 Dirk Nost (VEC) 

Lehrer · 49377 Vechta 
Tel. 04471 870-211  
nost@regional-koda.org

 Doris Engelbrink  (OS) 
Erzieherin · 49835 Wietmarschen 
Tel. 05908 937991 
engelbrink@regional-koda.org

6.	 Gewerkschaftsvertreter 
Sebastian Zöppel  

Gewerkschaft Nahrung und Genuss 
Region Osnabrück · 49078 Osna-
brück 
Tel. 0541 4041-490  
zoeppel@regional-koda.org

Berater Mitarbeiterseite 
Guido Hermes 

49808 Lingen 
Tel. 0591 6102-300 

	 guido.hermes@regional-koda.org
Über 120 Teilnehmende kamen zur Arbeitsrechtstagung 
nach Lingen
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Geld und Zeit: Übernahme des TVöD-
Abschlusses 
Für den TVöD hatten die Tarifparteien 
am 6. April dieses Jahres eine Einigung 
über einen Tarifvertrag erzielt, der vom 1. 
Januar 2025 bis zum 31. März 2027 Gül-
tigkeit haben soll. Die entsprechenden 
Bestimmungen wurden jetzt von der 
KODA einstimmig per Beschluss in die 
AVO übernommen.
Erhöhung des Entgelts
Das Entgelt der Beschäftigten steigt 
demnach ab April 2025 um 3,0 Prozent, 
mindestens jedoch um 110 Euro. Ab Mai 
2026 ist eine weitere Erhöhung um 2,8 
Prozent vereinbart. Auszubildende er-
halten ab April 2025 und ab Mai 2026 
jeweils 75 Euro mehr Ausbildungsver-
gütung. Bei einer Abschlussnote von 
mindestens „befriedigend“ werden sie 
übernommen, sofern der betriebliche 
Bedarf besteht. Die aktuellen Entgeltta-
bellen können eingesehen werden unter 
https://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/
vka/ 
Jahressonderzahlung und „Tauschtage“
Die Jahressonderzahlung wird ab 2026 
einheitlich auf 85 Prozent des Monats-
gehalts festgelegt. Ein Teil des Betrages 
kann in bis zu drei freie Tage („Tauschta-
ge“) umgewandelt werden (§ 29a AVO). 
Dazu muss jeweils bis zum 1. Septem-
ber ein formloser Antrag in Textform an 
den Dienstgeber erfolgen, in dem die 
Anzahl der gewünschten Tauschtage für 
das kommende Jahr benannt wird. Die 
Jahressonderzahlung vermindert sich 
dann um den Wert, der den beantragten 
Tauschtagen entspricht. Die Beschäftig-
ten sollen dem Arbeitgeber ihre Wün-
sche zur zeitlichen Lage der Tauschtage 
spätestens vier Wochen vor der geplan-

Beschlüsse
ten Inanspruchnahme mitteilen. Bei 
der Festlegung der Tauschtage sind die 
Wünsche der Beschäftigten zu berück-
sichtigen, sofern diesen keine dringen-
den dienstlichen/betrieblichen Gründe 
entgegenstehen. 
Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungs-
dienst (SuE) (z.B. Erzieher*innen), kön-
nen die Tauschtage zusätzlich zu den 
„Umwandlungstagen“ beantragen, die 
durch die Umwandlung der Zulagen im 
SuE möglich sind.
Urlaub und Langzeitkonto
Ab 2027 erhalten Beschäftigte einen 
Urlaubstag mehr. Zudem wird die Mög-
lichkeit einer Dienstvereinbarung auf 
betrieblicher Ebene zur Einrichtung eines 
Langzeitkontos in die AVO aufgenom-
men (§ 6 Abs. 2K AVO). Das in das Lang-
zeitkonto eingebrachte Wertguthaben 
kann dann für ein Sabbatical, für eine 
Verringerung der Arbeitszeit, für Frei-
stellung wegen Kinderbetreuungszeiten 
oder Pflegezeit verwendet werden.
Erhöhung der regelmäßigen Arbeitszeit 
möglich
Ab dem 1. Januar 2026 ist es nach dem 
Ablauf der Probezeit zeitlich befristet 
und jeweils für maximal 18 Monate mög-
lich, im gegenseitigen Einvernehmen 
die wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 
42 Stunden zu erhöhen. Ein einseitiger 
Anspruch darauf besteht nicht. Für die 
Mehrarbeit werden in diesem Fall Ge-
haltszuschläge gezahlt. Diese gestalten 
sich in den Entgeltgruppen 1 bis 9b in 
Höhe von 25 Prozent und in den Entgelt-
gruppen 9c bis 15 in Höhe von 10 Prozent 
des auf die Stunde entfallenden Anteils 
des Tabellenentgelts der Stufe 3 der je-
weiligen Entgeltgruppe.

Aktualisierung und Verschlankung der 
AVO
Es ist der KODA ein Anliegen, die AVO 
regelmäßig auf ihre Aktualität hin-
sichtlich der darin benannten Bezüge zu 
überprüfen, Bestimmungen herauszu-
nehmen, die für den kirchlichen Dienst 
keine Relevanz haben und die Anwen-
derfreundlichkeit zu erhöhen.
In diesem Zusammenhang wurden Ver-
weise zum SGB III in den Ausnahmen 
vom Geltungsbereich der AVO (§ 1E 
AVO) an zwischenzeitlich erfolgte Ver-
änderungen angepasst. Zudem wurden 
verschiedene Regelungen gestrichen, 
die sich im TVöD auf Beschäftigte des 
Bundes beziehen, da hiervon aktuell 
und in absehbarer Zukunft keine kirch-
lich Beschäftigten betroffen sind. Letzt-
lich wurde beschlossen, die im Überlei-
tungsrecht des TVÜ-VKA noch geltende 
Bestimmung zur Anwendung der so-
genannten Lohngruppenverzeichnisse 
für Beschäftigte mit handwerklichen 
Tätigkeiten für den Geltungsbereich der 
AVO künftig auszuschließen. Zahlrei-
che der hier benannten Tätigkeitsmerk-
male sind mittlerweile in der Praxis 
nicht (mehr) anzutreffen oder in ihrem 
Tätigkeitsprofil nicht mehr zeitgemäß. 
Zudem war die Regelung bislang weder 
bekannt noch wurde sie bei der Begrün-
dung kirchlicher Arbeitsverhältnisse zur 
Eingruppierung handwerklicher Tätig-
keiten herangezogen.

eine Aktualisierung hinzuwirken. Ziel 
des Antrags ist es, die dort genannten 
Freistellungstage auch in den Fällen 
von Tod oder schwerer Erkrankung von 
Pflegekindern oder Pflegeeltern zu ge-
währen, wo bisher nur (Stief-)Kinder 
und (Stief- bzw. Schwieger-)Eltern be-
nannt sind. Zudem soll auch eine Frei-
stellung beim Tod eines Großelternteils 

gewährt werden.
Bisher ist in § 29 Abs. 1 lit. g AVO vor-
gesehen, dass Mitarbeitende einen 
Anspruch auf einen freien Tag bei ihrer 
kirchlichen Eheschließung haben. Diese 
Regelung will die Mitarbeiterseite öff-
nen, indem Mitarbeitenden die Wahl 
zukommen soll, anlässlich der kirchli-
chen oder der standesamtlichen Ehe-

Beratungen
Anpassungen zur Arbeitsbefreiung
In § 29 Abs. 1 AVO werden in Form eines 
Kataloges verschiedene Tatbestände 
aufgelistet, wann und in welchem Um-
fang Mitarbeitende unter Fortzahlung 
des Entgelts von der Arbeit freigestellt 
werden.
Die Mitarbeiterseite hat dazu einen An-
trag in die KODA eingebracht, um auf 
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Anpassung der Reisekostenordnung
Die Dienstgeberseite hat einen Antrag 
eingebracht, der die Übernahme der 
Niedersächsischen Reisekostenverord-
nung (NRKVO) in die Anlage 3 AVO (Er-
stattung von Reise- und Umzugskos-
ten sowie Trennungsgeld) zum Ziel hat. 
Beabsichtigt ist hier eine Änderung des 
§ 2, in dem die Fahrtkostenerstattung 
geregelt ist.
Als Hauptanliegen der Dienstgeberseite 
für den Antrag wird die damit verbun-
dene Vereinfachung und Beschleuni-
gung sowie die Reduzierung des Ver-
waltungsaufwands bei der Bearbeitung 
von Fahrtkostenabrechnungen be-
nannt. Eine Angleichung an die NRKVO 
habe den Vorteil, dass man dann eine 
weitgehend automatisierte und digita-
lisierte Bearbeitung der Anträge mit der 
vorhandenen Gehaltsabrechnungssoft-
ware gewährleisten könne.
Das Anliegen einer Vereinfachung und 
Beschleunigung der Abrechnungen 
wurde von der Mitarbeiterseite sehr 
begrüßt. Allerdings wurde von uns an-
gemerkt, dass besonders die mit einer 
Angleichung an die NRKVO verbundene 
Reduzierung der Wegstreckenentschä-
digung für die Nutzung eines Fahrra-
des von 0,19 € auf 0,10 € je km und der 
Wegfall der Mitnahmeentschädigung in 
Höhe von 0,05 € je km problematisch 
seien. Beide Erstattungssätze waren 
erst nach langen Verhandlungen über 
die entsprechenden Forderungen der 
Mitarbeiterseite beschlossen worden 
und stehen für eine nachhaltige Aus-
richtung der Reisekostenregelungen.
Weitere Beratungen zum vorliegenden 
Antrag werden im Rahmen der nächsten 
Plenumssitzung erfolgen.

Flexibilisierung des Arbeitszeitkontos beim 
nichtlehrenden Personal an kath. Schulen
Die Dienstgeberseite hat den Antrag 
auf Flexibilisierung des Arbeitszeitkon-

tos für das nichtlehrende Personal an 
Schulen vorgelegt. Die Aufgaben für 
die nichtlehrenden Beschäftigten an 
Schulen seien stark an die Unterrichts-
zeiten geknüpft, so die Begründung 
dazu. Zu dieser Beschäftigtengruppe 
gehörten beispielsweise Verwaltungs-
kräfte, Hausmeister, Reinigungskräfte, 
Hauswirtschafter, pädagogische und 
therapeutische Mitarbeitende. Wäh-
rend der unterrichtsfreien Zeiten gebe 
es für diese kaum oder keine Aufga-
ben, um vertragsgemäß beschäftigt 
zu werden. Der Erholungsurlaub und 
der Spielraum des Arbeitszeitkonto der 
Mitarbeitenden reichten nicht aus, um 
die rund 12 Wochen Schulferien abzu-
decken.
Daher wolle man die Möglichkeit schaf-
fen, durch eine Dienstvereinbarung mit 
der MAV eine Ausweitung der anzusam-
melnden Plusstunden zu ermöglichen, 
die über die Grenze von bisher 80 Stun-
den für eine Vollzeitkraft hinausgehe. 
Der Abbau der Plusstunden solle bis zur 
Höhe der vereinbarten Wochenarbeits-
zeit ermöglicht werden. Auf diese Wei-
se solle gewährleistet werden, eigenes 
Personal AVO-konform beschäftigen 
zu können und z.B. Reinigungsdienste 
nicht outsourcen zu müssen. Die Mit-
arbeiterseite hat signalisiert, dass sie 
das Anliegen nachvollziehen könne. 
Jedoch müsse auch gesichert sein, dass 
den Mitarbeitenden gemäß geltender 
Rechtsprechung höchstens 60 Prozent 
ihres Jahresurlaubs seitens des Dienst-
gebers durch eine Verlagerung in die 
Ferienzeiten vorgegeben werde. Auch 
dürfe die gesetzliche Höchstarbeitszeit 
von 48 Stunden je Woche nicht über-
schritten werden.
Der Antrag soll zur weiteren Beratung 
bei der nächsten KODA-Sitzung erneut 
auf die Tagesordnung, da u.a. die Be-
nennung der betroffenen Tätigkeitsfel-
der zu konkretisieren ist.

schließung einen freien Tag zu nehmen. 
Entsprechend soll es auch die Möglich-
keit geben, zum 25-jährigen Jubiläum 
der standesamtlichen oder der kirch-
lichen Eheschließung einen freien Tag 
zu beanspruchen. Bisher ist das nur für 
die kirchliche Feier der Silberhochzeit 
möglich. Des Weiteren haben wir bean-
tragt, auch bei Taufe, Erstkommunion, 
Firmung und entsprechenden religiösen 
Feiern von Mitarbeitenden bzw. ihren 
Partner*innen einen freien Tag zu ge-
währen. 
Schließlich sieht unser Antrag vor, für 
die Mitwirkung bei Maßnahmen bzw. 
die Teilnahme an Fortbildungen im 
Rahmen des ehrenamtlichen Engage-
ments bis zu fünf freie Tage zu gewäh-
ren, wenn dienstliche oder betriebliche 
Gründe nicht entgegenstehen. Diese 
Freistellungsmöglichkeit soll alterna-
tiv zur Teilnahme an Exerzitien oder an 
Veranstaltungen des Deutschen Katho-
likentags gewährt werden. Somit wäre 
der Umfang der Freistellung insgesamt 
für die drei benannten Anlässe auf fünf 
Tage begrenzt. In der „ersten Lesung“ 
des Antrags hat die Dienstgeberseite 
signalisiert, dass sie der Aufnahme von 
Pflegekindern und -eltern durchaus zu-
stimmen könne. Insbesondere die Be-
rücksichtigung der standesamtlichen 
Eheschließung und die Freistellung für 
ein ehrenamtliches Engagement soll-
ten jedoch keine Aufnahme in den Ka-
talog von Freistellungstatbeständen 
erfahren.
Aus unserer Sicht würden mit der Be-
rücksichtigung der standesamtlichen 
Hochzeit vor allem Mitarbeitende eine 
Gleichstellung erfahren, die wegen einer 
anderen Religionszugehörigkeit oder 
aus anderen Gründen nicht kirchlich 
heiraten können. Zudem halten wir das 
ehrenamtliche Engagement für einen 
bedeutenden Bestandteil des christli-
chen Glaubens und des damit verbun-
denen Auftrags, Gesellschaft mitzuge-
stalten. Gerade der hohe Stellenwert 
des Ehrenamtes innerhalb der Kirche 
sollte uns Anlass geben, Menschen in 
einem solchen Engagement zu unter-
stützen. Eine abschließende Beratung 
des Antrags ist für die nächste Sitzung 
des KODA-Plenums vorgesehen.
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Nur sieben feste Schließtage jährlich in 
der Kita
Die Mitarbeiterseite des Fachausschus-
ses Kita informierte sich im Herbst bei 
der Leiterin der Kindertagesstätte Senf-
korn in Diepholz über die innovative Idee, 
kaum feste Schließungstage zu haben. 
Das offene Betreuungskonzept ermög-
licht der fünfgruppigen Einrichtung, dass 
immer vier Kräfte gleichzeitig im selbst 
festgelegten Urlaub sind. Auch wenn in 
dieser Zeit noch zwei Kräfte krank sind, 
kann der Betrieb ganz normal stattfin-
den. Lediglich zum Jahreswechsel bleibt 
die Einrichtung geschlossen. In diesem 
Zeitraum werden die Mehrarbeitsstun-
den abgefeiert und an Brückentagen, die 
im Kalenderjahr variieren, sind Schließ-
tage festgelegt. Die Zufriedenheit der 
Mitarbeiterinnen stieg, während der 
Krankenstand in der Kita gesunken ist. 
Diese Arbeitsorganisation komme ohne 
sogenannte Vertretungskräfte aus und 
ohne personale Mehrkosten, so die Lei-
terin der evangelischen Einrichtung Di-
ana Schmiegel. Für die Kinder gibt es 
keine Regeln, wann sie zuhause bleiben 
müssen. Die Kinder haben zwar keinen 
Anspruch auf Urlaub, blieben dennoch 
aber immer mal wieder zu Hause. Unsere 
AVO bietet für diese Arbeitsorganisation 
auch die Möglichkeit. Die MAVen können 
über Dienstvereinbarungen zufrieden-
stellende Regelungen zu Schließtagen 
erwirken. Mehr über das Modell der Kita 
Senfkorn berichtet der NDR unter folgen-
dem Link: 

https://www.ndr.de/
n a c h r i c h t e n /n i e d e r -
sachsen/Mehr-Verein-
barkeit-fuer-alle-Kita-
ohne-Schliesszeiten-in-

Diepholz,innovativekita100.html

Schlichtungsergebnis: Volle Zulage für 
Praxisanleitung bei Teilzeitbeschäftigten
„Beschäftigte, denen entsprechende 
Tätigkeiten als Praxisanleiter in der 
Ausbildung von Erziehern, von Kinder-
pflegern, von Sozialassistenten oder 
von Heilerziehungspflegern übertragen 

sind und die die übertragene Tätigkeit 
mit einem zeitlichen Anteil von min-
destens 15 Prozent an ihrer Gesamttä-
tigkeit ausüben, erhalten für die Dauer 
dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von 
70,00 Euro monatlich“ (Protokollerklä-
rung Nr. 1a zu § 4 Abschnitt 9 Anlage 2 
AVO).
Zur Umsetzung dieser Bestimmung gab 
es im Fall einer teilzeitbeschäftigten 
Erzieherin in der Kita unterschiedliche 
Einschätzungen zwischen Mitarbeite-
rin und Dienstgeber. Der Dienstgeber 
wollte der mit der Praxisanleitung be-
trauten Kollegin die Zulage nur antei-
lig entsprechend dem Verhältnis ihrer 
Teilzeitbeschäftigung zu einer Vollzeit-
tätigkeit gewähren. Die von der Mitar-
beiterin angerufene Schlichtungsstelle 
sah es jedoch so, dass auch für Teilzeit-
beschäftigte die Zulage für die Praxis-
anleitung in voller Höhe zu zahlen ist. 
Die entsprechende Einigung der beiden 
Parteien wurde durch Beschluss festge-
stellt. Die Kollegin erhält nun die Zulage 
in voller Höhe.

Arbeitsrechtstagung am 4. November 
in Lingen
Vor über 120 Teilnehmenden eröffnete 
KODA-Vorsitzender Ansgar Stucken-
berg die Arbeitsrechtstagung für Mit-
arbeitervertretungen, Dienstgeber und 
weitere Interessierte am 4. November 
in Lingen mit dem Hinweis auf den 
Stellenwert des Faktors Arbeitszeit für 
die Mitarbeitenden. Ihre Bedeutung sei 
in der Umfrage der KODA unter Mit-
arbeitenden deutlich herausgehoben 
worden.
Dass durch Arbeitszeitgestaltung auch 
Beschäftigung gesichert werde, mach-
te Dr. Oliver Stettes vom Institut der 
Deutschen Wirtschaft deutlich. Flexible 
Arbeitszeitmodelle, so Stettes, erhöh-
ten die Zufriedenheit und Bindung der 
Beschäftigten, setzten aber Vertrauen 
und Eigenverantwortung voraus. Ar-
beitszeit sei der Schlüssel zur Fachkräf-
tesicherung und zur Zukunftsfähigkeit 
auch kirchlicher Betriebe.
Neben verschiedenen Workshops zu 

Arbeitszeitmodellen, Schlichtungs-
verfahren und Praxisfragen zur AVO 
wurden zum Abschluss von Dr. Alireza 
Khostevan und Guido Hermes einige 
aktuelle branchenübergreifende Ur-
teile aus dem Arbeits- und Tarifrecht 
präsentiert. Weitere Informationen so-
wie die Tagungspräsentationen der Ar-
beitsrechtstagung zum Download gibt 
es hier: https://www.regional-koda.
org/2025/11/10/art2025-bericht/ 

Austausch mit Heilpädagog*innen
Eine Gruppe von Heilpädagog*innen 
hatte sich an die KODA-Mitarbeiterseite 
gewandt und ihre Bedenken hinsicht-
lich ihrer Eingruppierung geäußert. Die 
anspruchsvollen Aufgaben der Berufs-
gruppe in der Kita und der erhebliche 
Umfang ihrer Ausbildung sei in der Ent-
geltordnung nicht angemessen abge-
bildet. Im Rahmen eines Treffens der 
Gruppe mit Vertreter*innen der KODA-
Mitarbeiterseite wurde ein intensiver 
Austausch geführt. Dabei wurde insbe-
sondere über den Entgeltunterschied 
zwischen S 8b (Erzieher*innen mit be-
sonders schwierigen fachlichen Tätig-
keiten) und S 9 (Heilpädagog*innen) 
diskutiert, der vergleichsweise gering 
ausfällt. Da hier in der AVO genau die 
Tabellenwerte des öffentlichen Diens-
tes abgebildet sind, erscheint aktuell 
jedoch keine Veränderung möglich.

Im Text benutzte Abkürzungen:
AVO	 Arbeitsvertragsordnung
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	 Diözesanen Arbeitsvertrags-
	 rechts
MAV	 Mitarbeitervertretung
NRKVO	 Nieders. Reisekostenverord-	
	 nung
SGB	 Sozialgesetzbuch
SuE	 Sozial- und Erziehungsdienst
TVöD	 Tarifvertrag für den öffentl. 
	 Dienst
TVÜ-VKATarifvertrag zur Überleitung 
	 der Beschäftigten der kommu-
	 nalen Arbeitgeber in den TVöD 	
	 und zur Regelung des Über-
	 gangsrechts
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